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21.12.2022 

Beschlussvorlage 

Regelung zur Anerkennung von Leistungen/ECTS bei Outgoings 

Der Fachbereichsrat beschließt: 

Regelungen zur Anerkennung im Fachbereich SGM, sofern die im Learning Agreement 
vereinbarten Leistungen an der Gasteinrichtung nicht erreicht werden: 

 Studienleistungen sind gemäß des Regelstudienplans über das Studium hinweg 
erfolgreich zu erbringen, um den entsprechenden Studienabschluss zu erreichen; 
daher ist das Learning Agreement verbindlich.  

 Bei Nichterbringung der vereinbarten Studienleistung(en) im Ausland kann 
fallabhängig sowohl seitens der Studierenden als auch seitens der 
Heimathochschule ggf. Kompensation an der Heimathochschule verlangt werden. 
Darüber entscheidet der/die ECTS-Beauftragte des jeweiligen Studienganges ggf. 
in Absprache mit der-/dem Modulverantwortlichen. Darüber hinaus wird auf die 
Prüfungsordnung und eventuell vorhandene Ordnungen der jeweiligen 
Fachgruppen verwiesen. 

 Eine Prüfung des individuellen Falls soll Aufschluss darüber geben, warum bzw. 
inwieweit die im Learning Agreement vereinbarte(n) Leistung(en) an der 
Gasteinrichtung nicht erreicht werden konnten.   

Begründung: 

Aufgrund des Senatsbeschlusses vom 13. Oktober 2021 wurde bereits im November 2021 
vom Fachbereich SGM ein Verfahren zur Benennung der ECTS- Beauftragten erarbeitet. 
Noch fehlten gemäß des Beschlusses Regelungen zur Anerkennung, wenn die im Learning 
Agreement vereinbarten Leistungen an der Gasteinrichtung nicht erreicht werden. Die 
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ECTS-Beauftragten des Fachbereichs SGM haben hierzu praxisnahe Regelungen 
vorgeschlagen, um konkrete Regelungen zum Umgang mit Outgoing-Studierende zu 
erhalten. Hierbei liegt der Fokus auf praxisnahe Regelungen, um bei Nichterbringung der 
vereinbarten Studienleistung(en) im Ausland zeitnahe und individuelle Lösungen für die 
Studierenden und den Fachbereich erzielen zu können. 

 
 


